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„Urlaub für pflegende Angehörige“ 

 

Durchführungszeitraum: 

• 19. November bis 26. November 2023 

• 03. Dezember bis 10. Dezember 2023 

• 10. Dezember bis 17. Dezember 2023 

Angebot: 

• 7 Übernachtungen im Einzelzimmer auf 

Vollpensionsbasis im Gesundheitshotel 

Bad Bleiberg 

• Kurärztliche Untersuchung 

• Individuelle Therapieanwendungen 

• Hallenbad, Saunalandschaft, Freibad, 

Dampfbad uvm. 

• Vorträge zu pflegerelevanten Themen / 

Informationen / psychologische Beratung 

• Rahmenprogramm 

 

Antragsvoraussetzung 

• Pflege und Betreuung eines nahen 

Verwandten seit mind. zwei Jahren 

• Mehr als die Hälfte des 

Betreuungsaufwandes muss von der/dem 

Antragssteller/in erbracht werden 

• Mindestens Einstufung in der Pflegestufe 3 

bzw. 2 bei Demenzdiagnose 

(Facharzt/Fachärztin) 

• Hauptwohnsitz in Kärnten bzw. 

Aufenthaltsberechtigung länger als 4 

Monate 

• Entrichtung eines Selbstbehaltes in Höhe 

von € 50 

• Entrichtung der Kurtaxe € 2,10 pro Nacht 

und Person im Gesundheitshotel 

 

Antragsunterlagen: 

• Unterfertigter Antrag „Urlaub für pflegende 
Angehörige“ 

• Letztgültiger Pflegegeldbescheid in Kopie 

• Meldezettel der/des Antragstellers/in und 
der/des Pflegebedürftigen (nicht älter als 6 
Monate) 

• Kopie der letzten drei 
Monatsabrechnungen allfällig in Anspruch 
genommener mobiler sozialer Dienste 

 

 

 
 

 
Sicherstellung der Ersatzpflege: 

• Mobile soziale Dienste 

• Förderungen (Kurzzeitpflege, finanzielle 
Ersatzpflegeförderung Sozialministerium 
Service) 

 

Anträge sind ab Freitag, 01. September 
2023 am Gemeindeamt erhältlich bzw. im 
Internet unter www.ktn.gv.at (Menüpunkt 
Themen: Pflege – Unterstützung für 
pflegende Angehörige) 

 

Einsendeschluss: Freitag, 13.Oktober 2023 
……………………………………………………. 

 

BLUTSPENDEN 

 

Der freiwillige Blutspendedienst des Kärntner 

Roten Kreuzes veranstaltet am Mittwoch, 

dem 23. August 2023, in der Volksschule 

Weißbriach in der Zeit von 15:30 Uhr bis 

20:00 Uhr eine Blutabnahme. 

 

Die Bevölkerung der Gemeinde Gitschtal wird 

gebeten, sich recht zahlreich an dieser 

Blutspendeaktion zu beteiligen. 

……………………………………………………. 

 

GEMEINDE-APP FÜR SMARTPHONES 

 

Mit der Geko digital App immer auf dem 

aktuellen Stand! 

 

Unter dem Namen „Geko digital“ ist die App 

zur neuen Website der Gemeinde Gitschtal ab 

sofort in den App Stores für Android, iOS und 

auch Huawei-Geräte erhältlich. Einmal am 

Handy installiert, können Bürgerinnen mit 

nur einer Einstellung feststellen, dass sie 

zukünftig alle Informationen unserer 

Gemeinde bekommen. Eine detaillierte 

Beschreibung wie Sie zur App und damit 

zukünftig zu allen Informationen unserer 

Gemeinde kommen, finden Sie auch auf 

unserer neu gestalteten Website: 

www.gitschtal.gv.at 

 

http://www.ktn.gv.at/
http://www.gitschtal.gv.at/


Geko digital App – die Gemeinde in der 

Hosentasche 

 

Nach dem Download der App stehen unseren 

Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern 

alle Termine, Neuigkeiten und 

Kundmachungen unserer Gemeinde jederzeit 

transparent und nutzerfreundlich zur 

Verfügung. Darüber hinaus gibt es durch die 

neue App die Möglichkeit, jederzeit in 

besonders wichtigen Situationen mit Push-

Nachrichten sofort informiert zu werden. So 

kann die Gemeinde auch in 

Krisensituationen sehr rasch dafür sorgen, 

dass die entscheidenden Informationen so 

schnell als möglich bei den Bürgerinnen 

und Bürgern ankommen. 

……………………………………………………. 

 

Kärnten Bonus EXTRA 

Der Kärntner Landesregierung ist es 
besonders wichtig, all jene Menschen zu 
unterstützen, die aufgrund der weiter 
anhaltenden Teuerungen finanzielle Hilfe 
besonders benötigen. Für den Kärnten Bonus 
Extra stehen mehr als 16 Millionen Euro zur 
Verfügung. 

Anspruchsberechtigt sind:  

• Alle Kärntnerinnen und Kärntner, die 
bereits eine soziale Leistung des Landes 
Kärnten (Sozialhilfe, Wohnbeihilfe, 
Familienzuschuss, Heizkostenzuschuss, 
Ausgleichszulage etc.) erhalten.  

• Außerdem Personen bzw. Haushalte mit 
einem monatlichen Netto-Einkommen von 
bis zu 1.600 Euro (Alleinstehend/ 
Alleinerziehend) bzw. von 2.400 Euro 
(Paar). Für jedes weitere 
Haushaltsmitglied erhöht sich die 
Einkommensgrenze um je 400 Euro netto.  

• Alleinerziehende werden besonders 
berücksichtig, für jedes minderjährige Kind 
im Haushalt erhöht sich die 
Einkommensgrenze um 700 Euro. 

• Geprüft wird das Haushaltseinkommen 
aus einem Monat im Zeitraum von 
November 2022 bis September 2023. 

 

Ausgezahlt wird in drei Phasen: 

Phase 1: Alle Kärntnerinnen und Kärntner, die 
eine soziale Förderung erhalten, oder den 
Kärnten Bonus Plus 2023 erhalten haben, 
benötigen kein Ansuchen! Ihnen wird bzw. 
wurde der Kärnten Bonus Extra automatisch 
überwiesen.  

Phase 2a: Für alle Kärntnerinnen und 
Kärntner, die keine soziale Unterstützung 
beziehen, aber unter die genannten 
Einkommensgrenzen fallen, ist noch bis  
30. September 2023 ein Online-Portal 
freigeschalten.  

Online Antragsformular: 
portal.ktn.gv.at/Forms/AFS/GS173 

Phase 2b: Parallel dazu können alle 
Kärntnerinnen und Kärntner, die den Antrag 
nicht digital bzw. online beantragen können 
oder möchten, sich noch bis 30. September 
2023 an die Gemeinde Gitschtal, Fr. Sabrina 
Zoller, Tel: 04286 21219 wenden. Die 
Antragsstellung erfolgt dann analog mit Hilfe 
der Gemeinde. 
……………………………………………………. 

 

https://portal.ktn.gv.at/Forms/AFS/GS173

